
 
A n t r a g : 

 
1. Der Schulmittelfonds der Stadt Neumüns-

ter wird im Haushaltsjahr 2009 um 15.000 
Euro aufgestockt. Nach § 95d GO werden 
hierfür überplanmäßig 15.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. 

2. Für das Haushaltsjahr 2010 sind entspre-
chende Haushaltsmittel außerplanmäßig 
oder im Nachtrag bereitzustellen. 

 
 


